
"^

e Oberhausen
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

QUALITATSFREIS
ZD1Z

Nur wer Visionen nat
kann die Zukunft

gestalten.

Bekanntmachung

der frühzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
der Gemeinde Oberhausen für den Bebauungsplan Nr. 31 "Südliche

Hauptstraße" im Gemeindeteil Oberhausen der Gemeinde Oberhausen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. 06. 2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31
"Südliche Hauptstraße" im Gemeindeteil Oberhausen der Gemeinde Oberhausen beschlossen und
den Vorentwurf in der Fassung vom 10.04. 2025 gebilligt. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt.

Ziel der Planung ist es, die Veränderungen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem Aus-
bau der Kreisstraße sowie den daraus resultierenden Belangen der Grundstückseigentümer zu ord-
nen, Ziel ist es weiter, den Innerort zu entwickeln, den Ortskern und insbesondere alte Hofgrundstü-
cke wiederzubeleben, die Umnutzung früherer Hofstellen in zeitgemäße Gewerbe -/Handels- und
Wohnnutzungen zu ermöglichen sowie die Infrastruktur anzupassen.
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Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 31 "Südliche Hauptstraße!" im Gemeindeteil
Oberhausen der Gemeinde Oberhausen hat eine Gesamtfläche von ca. 9 227 m2 und umfasst

folgende Parzellen: FI.-Nrn. 4/1, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 28/3 TF, 28/27 TF, 28/34 TF, 28/35 TF Gmkg.
Oberhausen.

Bankverbindungen:
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG
Stadtsparkasse Neuburg-Rain

BIG / IBAN
GENODEF1WDF / DE98 7216 9745 0006 4113 12
BYLADEM1NEB / DE02 7215 2070 0000 3500 17



Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 "Südliche Hauptstraße" im Gemeindeteil Oberhausen
der Gemeinde Oberhausen mit Begründung können einschließlich dieser Bekanntmachung auf der
Homepage der Gemeinde Oberhausen unter

htt s://oberhausen-donau. de/Rathaus/Bauleit lanun
in der Zeit vom 16. 04.2025 bis zum 14. 05. 2025

eingesehen werden.

Darüber hinaus liegen die in §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten Unterlagen im Rathaus (Anschrift:
Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen) während der üblichen Geschäftszeiten öffentlich aus und sind
auch über das zentrale Internetportal des Landes (htt s:// eo ortal. ba ern.de/bauleit lanun s ortal)
zugänglich.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stel-
lungnahmen sollen elektronisch an die Adresse bauleitDlanuna@wiDflerplan. de oder bau-
amt oberhausen.de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg in Textform
oder bei der Gemeindeverwaltung, Gemeinde Oberhausen, SG Bauamt, Hauptstraße 4, 86697 Ober-
hausen, während der Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben werden.

Die diesem Bebauungsplan zugrunde liegenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, DIN-
Normen) können ebenfalls bei der plangebenden Gemeinde zu den allgemeinen Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen,
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden

können,
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf

anderem Weg abgegeben werden können,
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den

Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde/Stadt den Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des
Bebauungsplans/Flächennutzungsplans [die Änderung, Ergänzung bzw. Aufhebung] nicht von
Bedeutung ist.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
vorgenannte Bauleitplanung berührt werden kann, werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB parallel zu dieser
öffentlichen Auslegung am Verfahren beteiligt.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personen bezöge ner Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt "Datenschutzrechtliche Informationspflichten im
Baulei l nverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Ob r en, den 11.04.2025

Fr-
1.

Il Gößl
germeister

An die Amtstafel angeheftet am: 11. 04. 2025
Abgenommen am: 16. 05. 2025

Bauamt, Kugler


